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Die Turkei als FUÜU-Beitrittskandıda

)) Maiıt dem Beitritt der Türkei S DET ıSE e$ ım Grunde 701€E NLFE PINeEeYrT Ehe
allerdings MLE dem Unterschied, AsSS eine Ehe notfalls zieder geschieden
zwerden D  kann hat der damalige Staatssekretär des Auswärtigen AÄmtes,
Friedrich VO Plötz, während einer öffentlichen Tagung mıiıt hochrangigen
türkischen, amerikanischen und deutschen Teilnehmern 199% 1n onn g...
Sagl,; wOomıt Verständnis für die deutsche Position wecken suchte, ob
enn alle notwendigen Voraussetzungen tatsächlich erftüllt selen. Ende 1999
wurde der Türkei annn doch offiziell der Kandidatenstatus
verliehen. An den nde 1993 VO Europäischen Rat in Kopenhagen ftormu-
ierten klaren Bedingungen für einen Beıitritt ZUr hat sich aber auch 1mM
Hinblick aut die Türkei bis heute nichts geandert: Den yeNANNLEN KÖö=
penhagener Kriterien zufolge mussen das Ausmaf(i und der Erfolg der
türkischen Reformanstrengungen 1n den Bereichen irtschaft, Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit und Durchsetzung der Menschenrechte se1N, die
letztendlich ber einen türkischen Beitritt ZA1T entscheiden. Deftizite 1mM
Menschenrechtsbereich bestehen auch hinsichtlich der Religionsfreiheit,
W as und gegenüber der Türkei 1in der etzten Zeit verstärkt deutlich
gemacht haben2 [)as Recht auft Religionsfreiheit gehört gemäfßs den interna-
tional anerkannten menschenrechtlichen Standards ebenso W1e€e ach der
Lehre der katholischen Kirche in den Kernbereich der Menschenrechte.

Vgl (Ittmar Oehring, Zur Lage der enschenrechte 1n der Türkei Laiziısmus eli-
gionsfreiheit? Mıiss10, Aachen, Auflage 2002, und Helmut Wiesmann, „Eingeschränkte
Religionsfreiheit. Zur Lage der Christen 1ın der Türkei“, 11 Herder-Korrespondenz

2001), 254
7u erwähnen sind der Bericht der UN-Kommissıion für Menschenrechte 438g Religions-
treiheit 1n der Turkei VO der die EU-Enquete ZUur Religionsfreiheit 1n der
Türkei VO Juni 2002
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Diıe We]l Seiten des turkischen Laizısmus

Art der türkischen Verfassung VO OR D garantıert die Freiheit des Kızl=
Les und der Glaubensüberzeugung. Gewährleistet 1St das individuelle Recht,
einen Glauben haben der nicht haben, seinen Glauben bekennen
und seiınen Glauben wechseln. Keineswegs hingegen garantıert die
Verfassung die Religionsfreiheit 1mM umftfassenden Sinne, WOZU das
Recht VO Religionsgemeinschaften gehört, die für die Durchführung VO

Gottesdiensten ertorderlichen Einrichtungen unterhalten. Dieses sehr
CDC Verständnis VO Religionsfreiheit korreliert auf den ersten Blick mi1t
dem 1n der Verfassung verankerten Prinzip des La1ızısmus, das der
Staatsgründer Mustata Kemal,; ZENANNT Atatürk, dem französischen Vorbild
entlehnte und der Restmasse des untergegangenen Osmanischen Reiches,
dem 1LEeU geschaffenen türkischen Nationalstaat, einzupflanzen suchte.

Ungeachtet se1lines Bekenntnisses SA La1zismus betrachtet sich der
Staat für die religiösen Belange der sunnitischen Muslime selbst als
ständig. Wichtigster staatlicher Akteur 1St eıne Religionsbehörde, die
Atatürk 1mM Zuge der Abschaffung des Kalitfats die Stelle des Sheyh sl
islam, der höchsten osmanischen Fatwa-Autoritat, DESELZL hatte, den
Islam einerseIlts staatlich kontrollieren und andererseits AUS der Politik
herauszuhalten. Dabei andelt 65 sich das dem Ministerpräsidenten
terstehende Präsidium für religiöse Angelegenheiten. Diese anfangs sehr
kleine Behörde verfügt ber rund staatlich besoldete Mitarbeiter
Religionsbeamte, Imame, Gebetsrufer, Mulftis. Im Jahre 2003 hat iıhr das
türkische Parlament weıtere Planstellen bewilligt. Zu den VO Staat
W3hrg€n0mm€n Aufgaben kommt außerdem die Durchführung VO eli-
yionsunterricht den nichtreligiösen öffentlichen Schulen hinzu. Dieser
War VOT dem etrtzten Militärputsch 1n Jahre 1980 VO der Verfassung her als
Religionskunde auf treiwilliger Basıs anzubieten, hat sich aber de facto
einem sunnitisch gepragten Religionsunterricht entwickelt, der zudem auft
der Grundlage der Verfassung VO 1982 für alle Schüler auch für die
Angehörigen der religiösen Minderheiten dem Grundsatz ach verpflich-
tend ist.?

Den Nichtsunniten oilt solche umftfassende staatliche Fürsorge nicht.
Dies 1St insbesondere 1mM Hinblick auft die gröfßte religiöse Minderheit, die

1990 entschied eın Gericht, P Angehörige der VO Lausanner Vertrag geschützten christ-
lichen Minderheiten, WECNN s1e diese Zugehörigkeit nachweisen können, AT Teilnahme
diesem Unterricht nicht CZWUNSCH werden können.



Aleviten, hervorzuheben. [D)ie Aleviten sind eine heterodox-islamische SOon-
dergruppe, die unterschiedlichen Schätzungen zufolge 15 bis % der
Bevölkerung ausmacht. Sie sehen sich einem 1n se1iner Intensität schwanken-
dem, se1t Jahrhunderten andauernden Assimilierungsdruck selıtens der do-
minierenden Sunniten ausgesetzt. Hintergrund solchen Bekehrungseifers
1St, A4SS die Aleviten VO vielen Sunniıten nicht als wahre Muslime anerkannt
werden.

Die höchst unterschiedliche staatliche Handhabung des Laizısmusprin-
Z1ps belastet neben den Aleviten auch die 1n der Turkei och verbliebenen
christlichen Minderheiten. Deren Probleme stellen sich schon insotern
völlig anders dar, als S1e insgesamt L1UT och Q, 415 der Bevölkerung
1usmachen. Ihr religiöses Leben wird VO Staat ebenso wen1g gefördert W1e€e
das der Aleviten. Opfter VO Pogromen der staatlicher Verfolgung sind
Christen jedoch nicht. Ihre Religionsausübung wird geduldet, durch
striktive der selektive Anwendung gesetzlicher Vorgaben, durch mınıste-
rielle Verordnungen und behördliche Gewohnheiten aber durchaus be-
orEeNZL.

Kirchen unter dem Schutz des Lausanner ertrages
Mit dem Vertrag VO Lausanne VO wurde die Turkei als Nach-
tfolgestaat des Osmanischen Reichs 1in die Völkergemeinschaft aufgenom-
LIIG  - Art AL bis 45 regeln den Status der nichtmuslimischen Minderheiten
in der Türkei. Art 4.() raumt iıhnen das Recht eIN; eıgene Schulen errichten
und betreiben, Art 41 erlaubt 1n diesen Schulen die Verwendung der
eigenen Sprache. In allen diesen Bestimmungen spricht der Vertrag
durchgängig VO J) MINOYILLES non-musulmannes“, schützt seinem Wortlaut
zufolge also alle nıcht muslimischen Glaubensgemeinschaften. Die tüurki-
sche Seite interpretiert diese Klauseln aber einschränkend dahingehend,
4aSSs der Vertrag SE solche Minderheiten MeINE,; die Ar des Osmanischen
Reiches den Status elıner religiös-ethnisch deftfinierten „ Natıon“ (millet) hat-
ten und sich zudem 1923 als Minderheit 1m Sinne des Vertrages deklarierten,
W as türkischer Auffassung zufolge allein auf Griechen, AÄArmenier undJuden
zutritft.

Griechen und AÄArmenier hatten 7Ga Zeit der SmMmanen neben einer OM1-
NAanNTeERnR orthodoxen bzw altorientalischen Je auch eine mMIt Rom unılerte und
eiıne protestantische Kirche herausgebildet. Nach Wegfall eiıner protestantı-
schen Kleinstkirche oibt CS emnach heute 1m Prinzip fünf
„Lausanner Kirchen C Wirklich wirksam geschützt sind diese jedoch nicht.



er Vertrag gyarantıert Religionsausübung und kirchliches Leben taktisch
HUE insowelt, als S1e sich 1in Gebäuden und Strukturen vollziehen, deren
Ex1istenz Z Zeitpunkt des Vertragsschlusses nachweisbar 1St

Die oröfßte christliche Minderheit 1St die der Armentier. und
leben heute ın der Türkei, davon GEa 1ın Istanbul. Ihre Lage wird
nicht zuletzt auch durch den nicht aufgearbeiteten Massenmord den
Armeniern belastet. Die in der Forschung überwiegend vertretienNe Qualifi-
zierung als Genozid wird otfiziell bestritten, und das Thema wird auch MIt
Hiltfe des Strafrechts tabuisiert. Dies hat die Anklage einen syrisch-
orthodoxen Priester, der die Geschehnisse eım Namen ZENANNL hatte, 1mM
Jahre 27000 der Weltöftentlichkeit ErTNEeLT VOILI Augen geführt. Vor Schuld-
spruch un Gefängnis bewahrte iıh 1LLUTr das Ööffentliche Aufsehen, das der
Fall weltweit CITERL hatte.

Die historisch bedeutendste christliche Minderheit 1St die griechisch-
orthodoxe Kirche. Infolge des türkisch-griechischen Umsiedlungsvertrages
VO 1923 MUSSTE der oröfßte Teil ihrer Gläubigen die Turkei verlassen. Heu-

eläuft sich die Zahl der griechisch-orthodoxen Christen ach mehreren,
VO den Behörden forcierten Abwanderungswellen HLT och auf rund

7 000 Bartholomäus, als Okumenischer Patriarch geistliches Oberhaupt
VO ber T Millionen orthodoxen Christen 1n aller Welt, wird VO der
Türkei nıcht als solcher anerkannt.

Die römisch-katholischen und anglikanischen Christen 1n der Turkei
tallen nicht die Minderheitenklauseln des Lausanner Vertrages. Fur
S1E sind aber die offiziellen Briefwechsel der Jungen Turkei mI1t Frankreich,
Italien und Grofßbritannien VO Bedeutung, die als Annexe Teil des Vertra-
SCS geworden sind In diesen Briefwechseln hatte die Tuüurkei Frankreich,
Italien und Großbritannien den Fortbestand der religiösen, karitativen und
Erziehungseinrichtungen garantıert, d1€ VO diesen Staaten 1m (Ismanıi-
schen Reich unterhalten wurden. Fur ein1ıge ın Istanbul angesiedelte christ-
liche Einrichtungen und Schulen 1in ausländischer Tragerschaft bedeuten sS1Ce
bis heute eınen allerdings hegrenzten völkerrechtlichen Schutz.

Chaldäische un syrische risten

Nicht den Lausanner Vertrag tallen die chaldäischen, die syrisch-
orthodoxen un! die syrisch-katholischen Christen. Die Chaldäer sind eine
1m Jahrhundert durch Unterstellung den Papst entstandene Ab-
spaltung VO der 1ın der Türkei inzwischen nicht mehr ex1istenten Kirche der
Assyrer. Vor ber zwanzig Jahren haben S1e ihr historisches Siedlungsgebiet



1ın Ostanatolien verlassen. Die etzten türkischen Chaldäer leben heute iın
Istanbul.

Die syrischen Christen sind die Nachtfahren der autochthonen, se1it 2800
Jahren in Anatolien ebenden aramäischen Christen. Die Liturgiesprache
der syrisch-orthodoxen Christen (sUrLyanı) 1St bis heute die Sprache Jesu,
das Aramiäiische. 7war hatten S1Ce 1in der Endphase des Osmanischen Reiches
och den Status eiıner muillet erlangt und hätten daher 1923 die Möglichkeit
gehabt, sich als nichtmuslimische Minderheit 1m Sinne des Lausanner Neers
Lrages konstituieren. Angesichts der VOTAUSSCHANSCHCH blutigen Vertol-
SUNSCH der armenischen Christen während und 1r ach dem Ersten
Weltkrieg, denen auch viele syrisch-orthodoxe Christen 74 Opter gefal-
len9 S1E jedoch VOI, sich niıcht als christliche Minderheit
exponieren. Ob 1es eın historisches Versäumnıis WAal, I1NUSS INanl ohl otten
lassen. Von den rund 27600060 Gläubigen, die och 1ın der erstien Hältte des
A0 Jahrhunderts 1mM (Isten der Türkei ebten, sind heute 1ın der Niähe der
renzen Syrien und Irak 1Ur eLtwa 2.300 geblieben. Ungefähr
dagegen leben derzeit ın Istanbul, rund 1in Deutschland, iın
Schweden und weıtere Zehntausende in anderen Ländern Europas.

Euine unmittelbare Folge des tehlenden Minderheitenstatus 1St CS A4Ss die
syrisch-orthodoxen Christen se1it 1923 keine eigenen Schulen mehr gründen
dürfen, 1n denen S1e ihre aramäische Sprache die Junge (seneration weıter-
geben könnten. Deren Verwendung 1n der Liturgie 1ST bis heute verbindlich.
Wo die aramäische Sprache ausstirbt, stirbt daher auch die syrisch-orthodo-

Kirche Im Jahre 1997 hat der regional zuständige Provinzgouverneur
den verbliebenen Klöstern die Durchführung VO Unterricht 1n der
a1aramäischen Sprache verboten. TIrotz internationaler Kritik wurde dieses
Verbot nicht aufgehoben. Dennoch wird derzeit staatlicherseits geduldet,
A4SSs knapp Schüler zusätzlich ihrer staatlichen Schulen
erfüllenden Schulpflicht 1in insgesamt jer syrisch-orthodoxen Klöstern
wieder unterrichtet werden.

Rechtliche robieme der Kıiırchen

SO unzulänglich der durch den Lausanner Vertrag gewährleistete Minder-
heitenschutz auch ISt. 1St doch bis heute VO Bedeutung. Eine andere
rechtliche Sicherung christlichen Lebens 1n der Türkei oibt nämlich nicht.
Das Hauptproblem sämtlicher Kirchen 1n der Türkei,; ob S1e 19888 den
Lausanner Vertrag fallen der nicht, esteht 1mM Mangel eines zivilrechtli-
chen der öffentlichrechtlichen Status. Selbst das Ikumenische Patriarchat



exIistliert rechtlich gesehen nıcht. Keıline Pfarrei, keine Diozese, keine ( Ir
densgemeinschaft verfügt ber einen gesicherten rechtlichen Status. Auch
die katholische Bischofskonferenz der Türkei hat keine Rechtspersönlich-
e1it Mangels Rechtsfähigkeit können die Kirchen TEE weder Figentum
haben och erwerben.

Fur die Verwaltung kirchlicher Grundstücke und Gebäude oibt CS

grundsätzlich LLUT tolgende Möglichkeiten: entweder die Grundbucheintra-
SUu1 aut eine Privatperson, die der jeweiligen Kirche persönlich CHS VeI-

bunden 1ST, der die Überführung einer Liegenschaft 1ın eine Stiftung. Beide
Lösungen bringen beträchtliche Probleme mı1t sich Fur eın Kloster, eın
Krankenhaus der ein Altenheim ann 1mM Grundbuch grundsätzlich jede
natürliche Person als F1igentumer eingetragen se1n. Stirbt aber diese Person,
fällt das Figentum ihren gesetzmäfßigen Erben Sollte C555 keinen
gesetzmäßigen Erben geben, fällt CS den Staat. Irotz der damit angedeu-

Probleme haben die Kirchen in den VELrSANSCHECH Jahrzehnten keinen
Gebrauch VO der Möglichkeit gemacht, ihren Besitz 1n eıne Stittung
übertühren. Allein die syrisch-katholische Kirche hat diesen Schritt 1n den
neunzıger Jahren SCWagT, und sS1€e hat sich dafür mehrere Jahre lang mı1t
ungewıssen Erfolgsaussichten durch die juristischen Instanzen kämpfen
mussen. Es hat allerdings och einen anderen Grund, ass alle anderen
Kirchen in eiıner Stittungsgründung keine LOsung sehen: das
Stittungsgesetz VO 1935

Diese och Atatürk erlassene Verordnung bestimmt, 4SSs religiöse
Stifttungen bisheriges Eigentum verwalten, aber eın Kigentum mehr
erwerben urtten. Nachdem die großen Suti-Orden 1925 verboten worden
9sollte auch der FEinfluss ihrer religiösen Stiftungen durch Ausschluss
weılteren Vermögenszuwachses begrenzt werden. SO torderte das Stittungs-
ZESELZ alle Stifttungen auch die nichtmuslimischen AUf, ihre Vermögens-

1ın Listen einzutragen und dem Staat offen legen. Dies zeıtigte
Jahrzehnte hindurch keinerlei Folgen, ennn das (esetz W ar Zeiten
Atatürks nicht mehr umgeSsSeLZL worden. Seit dem Jahre 1977 aber benutzte

der Fiskus 1n zahlreichen Fällen als Grundlage für Kontiskationen. Diese
richteten sich ausschließlich und damıt 1n diskriminierender Weise
die Stittungen der Kirchen. Enteignet werden vorzugswelse wertvolle
Gebäude un Grundstücke 1in Istanbul. 170 nichtmuslimische Stittungen
sind dieser Politik bislang Z} Opfer gefallen.* Dadurch entzieht der Staat

Rainer Hermann, Vortrag, Tagung der „Solidaritätsgruppe Tur Abdin“, Würzburg,



den Kirchen ihre ohnehin bescheidenen materiellen Existenzgrundla-
CIl

Se1it Jahren emühen sich die Christen, durch Anregungen VO Moditi-
kationen der esetze ber religiöse Stiftungen, der Vereinsgesetze und der
Regelungen ber die Eröffnung VO Kultstätten und die Zulassung
ligiöser Feiern ıhre Lage verbessern. In einem Erlass des Staatssekretärs
des Innenministeriıums VO wird den Provinzgouverneuren
erläutert, WwW1e€e S1€e MmMI1t etwalgen Anträgen religiöser Gemeinschaften aut KEr-
richtung eiıner Kultstätte der auftf Nutzung VO privaten Räumen für (30Tt+
tesdienste vertahren haben Indem die GGouverneure VO ihrer V0rgesetz—
ten Zentralbehörde 1n diesem Erlass 1n subtiler Weise etwa das Stock-
werkeigentumsgesetz Nr 634 der die Stratbarkeit privater Religions-
lehre erinnert werden, erd die VO Art der Verfassung gyarantıerte TYTel-
eıt des Gottesdienstes, religiöser Zeremonien und Feiern ausgehebelt. Das
Stockwerkeigentumsgesetz nämlich verlangt Zr Nutzung einer ohnung
der eines Geschäftsraums als Gebetsraum die einstimmı1ge, notariell eur-
undete Zustimmung aller Mitbesitzer und Nachbarn, und für die Durch-
tührung religiöser Unterweisung 1St Sal die Genehmigung des Erziehungs-
miınısters einzuholen. Selbstverständlich gelten solche Bestimmungen,
die der Erlass erinnert, für alle Staatsbürger. Sie wirken aber, da für die
Sunniıten der Staat selbst Moscheen AalLt und Korankurse einrichtet, prımar

die religiösen Minderheiten.

wischen Stagnation un Reform

Vor diesem Hintergrund ruhen die Hoffnungen der religiösen Minderhe:i-
FEn auf einer baldigen Aufnahme VO EU-Beitrittsverhandlungen. SO VCI-

bindet der Okumenische Patriarch mi1t der EU-Perspektive die Hoffnung,
4SS Beitrittsverhandlungen die für das Überleben seiner Kirche in der
Türkei dringend notwendige Wiedereröffnung des griechisch-orthodoxen
Priesterseminars erleichtern könnten. Er steht in dieser Krage, w/1€e bei
einem Empfang VO Kirchenvertretern AUS Deutschland 1mM Oktober 2003
berichtete, 1ın ernsthaften Gesprächen MmMIt der Regierung. In der Tat sind
eın Jahr ach der Regierungsübernahme durch die islamisch-konservative
AK-Partei, die MmMI1t großem Reformeiter die CGsunst Europas wirbt,
auch 1mM Bereich der Menschenrechte Fortschritte verzeichnen. Bislang
1aber scheint gelten, W as der Heilige Stuhl 1m Blick auf das oroße tur-
kische Reformpaket V August 2002 festgestellt hat auch die geänder-



ten esetze lassen jegliche Bezugnahme auf die Religionsfreiheit vermı1s-
sen.?

Auf Anregung der Behörden, die ihren Willen bekundet hatten, sich für
die religiösen Minderheiten einzusetzen, hatte die Türkische Bischofskon-
terenz bereits Ende November 2001 ihre wichtigsten Anliegen ftormuliert.
Darunter sind insbesondere der Wunsch ach einem gesicherten Rechtssta-
LUS, die Forderung ach Beendigung der Kontiskationen, das Recht auf
religiöse Bildung und auf eın Priesterseminar HCIHHOEFr uch sollte CS

ausländischen Priestern erlaubt werden, 1in der Türkei die heilige Messe
teiern.© In 7Wwel Memoranden die Mitgliedsländer hat der Vatikan 1mM
Sommer 2002 diese und andere Deftizite 1mM religionsrechtlichen Bereich
erinnert und auftf die Notwendigkeit eines gesicherten Rechtsstatus der Kıiır-
chen verwılesen, elıne Forderung, die auch der Papst selbst gegenüber dem

türkischen Botschafter eım Heiligen Stuhl VvVertFeten hatte./
Die türkische nNntwort ertfolgte prompt, und S1e W ar Aart Ihr zufolge

erlaubt das türkische Rechtssystem Ausnahmen VO der staatsbürgerlichen
Gleichheit ausschliefßlich autf der Grundlage des Lausanner Vertrages und
1Ur für solche Minderheiten, die 7A88 Zeit des Osmanischen Reiches als
muüillet organısiert9 für Griechen, Juden und Armenier. uch S@1

weder gerecht och vernünftig, VO der Türkei,; deren Bevölkerung
99 muslimisch sel, die Zuerkennung VO Rechten die katholische
Kirche verlangen, ber die selbst die islamischen Institutionen 1ın der
Türkei nicht verfügten.® Mıit dieser ntwort leistete die türkische Kegierung

vermutlich ungewollt eiıne Art Offenbarungseid. S1ie ruft 1in Erinnerung,
A4Sss das die islamischen Orden 1925 erlassene Verbot ftormal Nn1ıe
aufgehoben wurde und AaSss die Gründung VO Vereiınen MmMI1t religiöser jel-
SETZUNG UNteErsagt 1St Den Kirchen annn ach Auffassung der türkischen
Regierung auch eshalb eın Rechtsstatus zuerkannt werden, weil annn
den islamischen Vereinigungen niıcht länger vorenthalten werden könnte.
Vielleicht nıiıcht die Anerkennung der winzigen Minderheitenkirchen, ohl
aber die annn nıcht verhindernde Zulassung rechtlich eigenständiger
islamischer Institutionen könnte, tfürchtet otfenbar die RKegierung, die

Vgl Memorandum des Vatikans ZUT Frage der Religionsfreiheit und Anerkennung der
religiösen Minderheiten 1ın der Türkei VO

Memorandum der Turkischen Bischofskonterenz VO

Vgl Memorandum des Vatikans ZUr Lage der katholischen Kirche 1n der Türkei VO

und Memorandum des Vatikans ZUur Frage der Religionsfreiheit und Anerken-
NUnNng der religiösen Minderheiten 1n der Türkei VO

Vgl Memorandum des türkischen Aufßßenministeriums VO



kemalistische Staatsdoktrin gefährden. Sowohl dieser Doktrin als auch dem
Buchstaben des (Gesetzes zufolge nimlich darf sich religiöses Leben LLUT IM
staatlich kontrollierten Rahmen enttalten. Dass die tüurkische Republik de
facto längst auch außerhalb dieses Rahmenss, und ZW aar verstärkt se1mt 19780,
ein florierendes sunnitisch-islamisches Leben toleriert, steht auf einem
deren Blatt So gelingt CLW, I]UT e1in Beispiel NECINECIN, der AUS der
Nurcu-Bruderschaft hervorgegangenen Fethullahci-Bewegung, e1in ri1es1ges
Netz VO Privatschulen, das sich weIılt ber die Türkei hinaus ausdehnen
konnte, und eın eıgenes Medienimperium unterhalten.

Die staatlichen Beschränkungen religiösen Lebens treffen die Sunniıten
heute de facto nıcht mehr, ohl 1aber die Aleviten, die sich ErSsT VOT wenıgen
Jahren 1n der Türkei organısiıeren begonnen haben Im September 2001
eitete die Staatsanwaltschaft ihren Dachverband, den Verband der
Alevitisch-Bektaschitischen Urganisationen, einen Prozess der Be-
drohung der territorialen und nationalen Integritat der Türkei eın Miıtte
Februar 2003 endete dieser Prozess mı1t der Schließung des Verbandes. Kurz

aber, W ar eiIn welteres Paket VO Reformgesetzen
verabschiedet worden, das Änderungen des Vereinsgesetzes enthält.
Auf der Grundlage dieser Gesetzesänderungen veranlasste die Revisionsin-

das Gericht einer Prüfung, die Ende Februar 2003 ZUgUNstieEN
des alevitischen Dachverbandes austiel. Fur die Christen 1n der Türkei wirft
der Erfolg der Aleviten nıcht zuletzt die Frage auf, ob die Änderungen des
Vereinsgesetzes auch ihnen ZUZULE kommen könnten. Im September 2003
haben die ljer apostolischen Kirchen gemeinsam einen Appell den Aus=-
schuss für Menschenrechte des türkischen Parlaments gerichtet und ernelt
ihre religionspolitischen Anliegen vorgebracht, deren wichtigstes die Zubil-
ligung eines gesicherten rechtlichen Status 1St

Die Mitgliedsländer der haben Grund, DVONY der Aufnahme VO Be1i-
trittsverhandlungen mMI1t der Türkei 1n einen intensiven Meinungsaustausch
ber den zentralen Stellenwert des Menschenrechts auf Religionsfreiheit 1ın
einem säkularen, demokratischen Rechtsstaat einzutreten. So verständlich
CS se1n INAaS, Aass die Türkei se1 CS A Verehrung für den Staatsgründer
Kemal Atatürk, se1 AaUS Furcht VOT islamistischen Aktivitäten religiöse
Freiheit LLUT der Bedingung staatlicher Kontrolle zuzulassen bereit 1St,

111USS$5 doch deutlich werden, A4SS das Kriterium Religionsfreiheit für die
Mitgliedschaft in der unverzichtbar 1St und auch 1in der Türkei vgewähr-
eistet werden INUSS, damit, das eingangs gewählte Bild wieder aufzu-
greifen, die Verlobung nıcht gelöst, sondern die Ehe eines Tages geschlossen
werden An bel


